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Protokoll der Gemeindeversammlung vom Montag, 4. Dezember 2017,19:30 Uhr im
Pfarreizentrum

Vorsitz; Silvia Spycher, Gemeindepräsidentin

Anwesend: 75 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
4 Anwesende sind nicht stimmberechtigt

Protokollführung: Mario Caspar, Gemeindeschreiber

Stimmenzähler: Robert Arn, Zelgliweg 3, 2545 Selzach
Peter Bichsei, Baumgartenweg 9, 2545 Selzach

Traktanden

1. Wahl der Stimmenzähler

Wahl der Stimmenzähler

Bereinigung der Traktandenliste
Bereinigung und Genehmigung der Traktandenliste

Behörden 2017-2021, Legislaturziele

Wahl der Rovedyma Treuhand AG als externe Kontrollstelle für die
Amtsperiode 2017-2021

4. Kinderbetreuung der Einwohnergemeinde Selzach
Genehmigung der Tarifordnung der Kinderbetreuung Selzach

Erwerb GB 4910 (vormals 3369) Längstücki
Erwerb GB 4910 (vormals 3369) Längstücki
Genehmigung Zusatzkredit

6. Jahresrechnung 2018

Neue nicht gebundene Kredite gemäss §142 des Gemeindegesetzes
6.1. Sanierung Gemeindehaus (einmaliger Kredit)
6.2. Neubau Kindergarten (einmaliger Kredit)
6.3. Neuanschaffung Traktor mit Frontlader (einmaliger Kredit)
6.4. Sanierung Keramikplatten im Reservoir Känelmoos (einmaliger Kredit)
6.5. Serversatz 2018 (wiederkehrender Kredit)
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Jahresrechnung 2018

Budget 2018

7.1. Budget 2018 der Erfolgsrechnung
7.2. Budget 2018 der Investitionsrechnung
7.3. Festsetzung Steuerfuss 2018 für natürliche und juristische Personen
7.4. Festsetzung Feuerwehrersatzabgabe 2018
7.5. Deckung des Finanzierungsfehlbetrags 2018

8. Mitteilungen und Verschiedenes
Verschiedenes
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0110 Legislative

12-2017

1. Wahl der Stimmenzähler

Wahl der Stimmenzähler

Die Gemeindepräsidentin begrüsst die Teilnehmenden der heutigen Gemeindeversammlung. Diese
wurde mit Inserat im Anzeiger für die Bezirke Solothurn, Lebern, Bucheggberg und Wasseramt vom
23.11.17 einberufen. Die Unterlagen zu den traktandierten Geschäften konnten in der
Gemeindeverwaltung bezogen werden. Ferner konnten das Protokoll der letzten
Gemeindeversammlung vom 19.06.17 und alle hinsichtlich Gemeindeversammlung relevanten Akten
während der Schalterzeiten auf der Gemeindeverwaltung eingesehen werden. Schliesslich standen
die Unterlagen auch noch im pdf-Format zum Herunterladen ab der Webseite der Gemeinde zur
Verfügung.

Vorgeschlagen und gewählt werden;

Arn Robert, Zelgliweg 3, 2545 Selzach
Bichsei Peter, Baumgartenweg 9, 2545 Selzach

Die Gemeindepräsidentin stellt fest, dass 75 Stimmberechtigte anwesend sind. 4 Personen sind
nicht stimmberechtigt,

0110 Legislative
13-2017

2. Bereinigung der Traktandenliste
Bereinigung und Genehmigung der Traktandeniiste

Die Traktandenliste gemäss Einladung wird beschlossen.

0120 Exekutive

14-2017

3. Behörden 2017-2021, Legislaturziele

Wahl der Rovedyma Treuhand AG als externe Kontrollstelle für die Amtsperiode

2017-2021

Ausqanqslage

An der Gemeindeversammlung vom 27. Mai 2013 haben die teilnehmenden Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger in diesem Sinne beschlossen, die Rovedyma Treuhand AG, Schützengasse 18, 2540
Grenchen als externe Kontrollstelle anstelle der Rechnungsprüfüngskommission gemäss § 39,
Absatz 1.2. der Gemeindeordnung einzusetzen. Gemäss Auskunft des Amtes für Gemeinden, Frau
Schneider, ist auch für die externe Revisionsstelle eine Bestätigungswahl durchzuführen.

Erwäqunqen

Die Zusammenarbeit mit der Rovedyma Treuhand AG war zielführend und konstruktiv. Einer weiteren
Zusammenarbeit steht daher nichts im Wege.

Eintreten wird beschlossen.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.
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Einstimmiger Beschluss

Die Rovedyma Treuhand AG, Schützengasse 18, 2540 Grenchen wird als externe Kontrollstelle
anstelle der Rechnungsprüfungskommission gemäss § 39, Absatz 1.2. der Gemeindeordnung für die
Amtsperiode 2017 - 2021 gewählt.

5451 Kinderkrippen und Kinderhorte
15-2017

4. Kinderbetreuung der Einwohnergemeinde Selzach
Genehmigung der Tarifordnung der Kinderbetreuung Selzach

Akten

- Entwurf Tarifordnung

Ausganasiaqe

Die Gemeindeversammlung hatte am 19.06.17 folgendes beschlossen:

1. Die Teilrevision der §§ 38, 39, 40, 57, Ziff. 4.2.4, die Ergänzung der Ziff. 4.2.13 der
Gemeindeordnung werden genehmigt.

2. Die Änderungen werden per 1. Juli 2017 zwecks Aufnahme der Überführungsarbeiten durch
die neue Kommission Kinderbetreuung in Kraft gesetzt.

Der neu eingefügte § 55"'® beschreibt die Aufgaben der neuen Kommission Kinderbetreuung grob:

4.2.13. Kommission Kinderbetreuung

§ 55"'®
^  Die Kommission Kinderbetreuung führt strategisch sämtliche ausserschulische

Betreuungsangebote für Kinder.

Sie koordiniert die Angebote mit den Schulen.
Sie ist Beschwerdeinstanz im Zusammenhang mit Kinderbetreuungsangeboten.

Sie unterstützt fachlich den Gemeinderat und andere Kommissionen in Fragen der
Kinderbetreuung.

2

3

4

Mittels des vorliegenden Entwurfs der Tarifordnung der Kinderbetreuung Selzach soll eine
gesetzliche Grundlage zur Erhebung von Beiträgen für die jeweiligen Angebote geschaffen werden.
Die Kommission Kinderbetreuung hat die Tarifordnung an ihre Sitzung vom 17.10.17 beraten und zu
Händen des Gemeinderates verabschiedet. Der Gemeinderat hat die Tarifordnung an seiner Sitzung

vom 26.10.17 beraten und empfiehlt diese zur Genehmigung.

Eintreten wird beschlossen.

Franziska Grab erklärt die Ausgangslage und erwähnt, dass die Kommission Kinderbetreuung auf
Grundlage der Regelungen des Vereins Kind und Familie die neue Tarifordnung geschaffen und zu
Händen des Gemeinderates verabschiedet hat. Bei den Anhängen A und C weist Sie darauf hin,

dass das Zwischentotal der Einkünfte massgebend ist und der Titel entsprechend angepasst wird.

Einstimmiger Beschluss:

Die Tarifordnung der Kinderbetreuung Selzach wird genehmigt und tritt per 01.01.2018 in Kraft.
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9630 Liegenschaften des Finanzvermögens
16-2017

Erwerb GB 4910 (vormals 3369) Längstücki
Erwerb GB 4910 (vormals 3369) Längstücki
Genehmigung Zusatzkredit

Ausqanqsiaqe

An der Gemeindeversammlung vom 19.06.17 wurde beschlossen, dass das Grundstück ab GB
Selzach Nr. 3369 zwischen der ost-west verlaufenden Erschliessungsstrasse und der Bahnstrasse

von rund 8'320 m^ zum Gesamtpreis von CHF r096'800.00 zuzüglich Verschreibungskosten zu
en/verben.

Im Verlauf der grundbuchamtlichen Verschreibung wurde das Grundstück GB Selzach Nr. 4910
vermessen. Gemäss Geometerdaten stellte sich heraus, dass das Grundstück 8'965 m^ statt 8'320
m^ beträgt.

Mit den Grundeigentümern konnte man sich einigen, die Flächendifferenz von 645 m^
nachzubezahlen. Demnach muss folgender Zusatzkredit durch die Gemeindeversammlung
gesprochen werden

Parzelle GB Selzach Nr. 4910, 645 m^ ä CHF 115.00 CHF 74*175.00

Eintreten wird beschlossen.

Die Gemeindepräsidentin erklärt die Ausgangslage.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Bei 1 Enthaltunq und keine Geqenstimmen wird beschlossen:

1. Dem Erwerb von zusätzlichen 645 m2 ä CHF 115.00 wird zugestimmt. Die Gesamtkosten des an
der Gemeindeversammlung vom 19.06.17 beschlossen Erwerbs des Teilstückes GB 4910
„Längstücki" erhöhen sich somit um CHF 74*175 von CHF 1*096*800 auf CHF 1*170*975.

2. Die Entschädigung von allfällig geringfügigen Differenzen aufgrund der noch pendenten
Vermarkung und Vermessung dürfen durch die Verwaltung selbstständig geregelt werden.

9990 Abschluss

17-2017

6. Jahresrechnung 2018
Neue nicht gebundene Kredite gemäss §142 des Gemeindegesetzes
6.1. Sanierung Gemeindehaus (einmaliger Kredit)
6.2. Neubau Kindergarten (einmaliger Kredit)
6.3. Neuanschaffung Traktor mit Frontlader (einmaliger Kredit)
6.4. Sanierung Keramikplatten im Reservoir Känelmoos (einmaliger Kredit)
6.5. Serversatz 2018 (wiederkehrender Kredit)

Ausqanqsiaqe

§ 142 des Gemeindegesetztes (BGS 131.1) sind nicht gebundene einmalige und jährlich
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wiederkehrende Ausgaben, die einen in der Gemeindeordnung zu bestimmenden Betrag übersteigen,
vom zuständigen Organ unter einem besonderen Traktandum zu beschliessen. Gemäss
Gemeindeordnung der Einwohnergemeinde Selzach (8 101) § 27 resp. § 38 beträgt die
Finanzkompetenz des Gemeinderates CHF 70'000 für jährlich einmalige und CHF IS'OOO für jährlich
wiederkehrende Kredite. Geschäfte, deren Auswirkungen darüber liegen müssen der
Gemeindeversammlung zur Genehmigung vorgelegt werden.

Dies sind im Budget 2018 folgende Verpflichtungskredite;

einmalig

Konto Bezeichnung Bruttokredit

0291.5040.01 Sanierung Gemeindehaus rsoo'ooo

2170.5040.03 Neubau Kindergarten (vormals Schulraumplanung) 2700'000

Der Gemeinderat hat am 16.11.17 festgelegt, dass die obigen Verpflichtungskredite der
Gemeindeversammlung zur Genehmigung vorgelegt werden, jedoch die Kreditfreigabe am 12.03.18
durch die Gemeindeversammlung erfolgen wird. Die Gemeindeversammlung kann somit nicht nur
über den Verpflichtungskredit sondern auch über das konkrete Projekt befinden.

6153.5060.04 Neuanschaffung Traktor mit Frontlader 150'000

7101.5031.11 Sanierung Keramikplatten im Reservoir Känelmoos 300'000

Total 4'450'000

wiederkehrend

0229.3158.00 Unterhalt immaterielle Analgen (EDV)

(„Miete" für neuen Server und Arbeitsstationen)

35'000

(neu 79'000)

Total 35'000

Eintreten wird beschlossen.

Thomas Leimer, Bauverwalter erklärt die Ausgangslage. Er weisst darauf hin, dass in den Kosten
beim Verpflichtungskredit der Sanierung des Gemeindehauses auch die Kosten der Neugestaltung
des Dachgeschosses enthalten seien. Diese Position könne sicher geprüft und ggf. gestrichen
werden. Beim Neubau Kindergarten weisst er daraufhin, dass zurzeit noch 2 Projekte zur Auswahl
stehen würden. Beim Budget seien die Kosten des teureren Projektes berücksichtigt worden. Beim
Traktor für den Werkhof informiert er, dass bis anhin der Traktor eines Mitarbeiters gebraucht wurde.

Bei einer Anschaffung könnten die Mietaufwendungen minimiert werden. Das neue Fahrzeug wäre
das einzige, das geländetauglich sei. Zum Reservoir informiert er, dass die Glasur der bestehenden
Platten sich zurzeit ablöse. Dies stelle zwar kein Hygieneproblem dar, müsse aber so rasch wie
möglich repariert werden.

Gemeindeverwalter erläutert die den wiederkehrenden Kredit „Unterhalt immaterielle Anlagen

(EDV)". So ist der derzeitig Server bereits seit 2013 in Betrieb und müsse so rasch wie möglich
ausgewechselt werden. Er macht beliebt diesen Kredit zuzustimmen, damit bei einem altersbedingten
Ausfall vorgebeugt und eine „Feuerwehrübung" verhindert werden könne. Zurzeit sei eine
Arbeitsgruppe daran, die möglichen Ersatzvarianten zu prüfen.

Karl Tschüperlin: Ich würde beim Kredit „Sanierung Gemeindeverwaltung" von einem Umbau
anstelle einer Sanierung sprechen.

Luzia Tschümperlin: Die Photovoltaikanlage ist neu, deshalb ist es ein Umbau.
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Der Kredit soll demensprechend umbenannt werden.

Die Gemeindepräsidentin fragt, ob über alle Kredit gleichzeitig abgestimmt werden könnten.
Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, lässt Sie über den Antrag des Gemeinderats abstimmen.

Bei 3 Gegenstimmen und keiner Enthaltung wird beschlossen:

Die über der Kompetenz des Gemeinderates liegenden gebundenen einmaligen Kredite von
CHF 4'450'000 und wiederkehrend CHF 35'000 werden genehmigt.

9990 Abschluss

18-2017

7. Jahresrechnung 2018
Budget 2018

7.1. Budget 2018 der Erfolgsrechnung
7.2. Budget 2018 der Investitionsrechnung
7.3. Festsetzung Steuerfuss 2018 für natürliche und juristische Personen
7.4. Festsetzung Feuerwehrersatzabgabe 2018
7.5. Deckung des Finanzierungsfehlbetrags 2018

Akten

- Budget 2018 Version kurz und bündig

Bericht

Finanzplan Gesamt

Hauptfaktoren

Der "Finanzplan Gesamt" zeigt in den Planjahren 2018 bis 2022 Aufwandüberschüsse. Ertragsseitig
bilden die Steuereinnahmen die weitaus grösste Position, mit jährlich leicht ansteigenden Werten von
in Summe CHF 11.2 bis 11.4 MCHF. Die Entgelte, bestehend aus diversen Positionen und in 2018
erstmalig inklusive der Elterngelder für das Kinderbetreuungsangebot, wurden stetig mit in Summe
rund 2.0 MCHF eingeplant. Im Aufwand wirken Transferkosten (überwiegend resultierend aus
Zahlungen an den Schulkreis BeLoSe), Personalkosten (ab 2018 inkl. der Gehaltskosten für die
Kinderbetreuung), Sach- und übrige Betriebsaufwendungen sowie Zahlungen an den Finanz- und
Lastenausgleich als grösste Positionen. Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit zeigt in 2018 einen
Aufwandüberschuss von rund CHF 2.6 MCHF. Dieser wird durch Erträge im Finanzergebnis um rund

CHF 1.1 MCHF reduziert, primär durch die Vermietung von Schulräumen an den Schulkreis BeLoSe
(0.9 MCHF). Durch Auflösung einer in 2016 aufgrund umsichtiger Planung getätigten Rückstellung für
den Finanzausgleich (0.7 MCHF) sowie durch die Auflösung von Aufwertungsreserven (0.7 MCHF)
und der Vorfinanzierung für die Doppelturnhalle (0.1 MCHF) wird die Jahresrechnung 2018
entsprechend entlastet und schliesst mit einem weitgehend ausgeglichenen Ergebnis
(Aufwandüberschuss von rund 0.1 MCHF).

Grösste Unsicherheitsfaktoren

Die künftigen Einnahmen der juristischen Personen sind zurzeit ungewiss. Die momentan
enthaltenen 2.6 MCHF / Jahr sind nach heutigem Kenntnisstand mit Unsicherheit verbunden. Die
Vereinigung und Überführung der Angebote der Kinderbetreuung Selzach unter das Dach der
Einwohnergemeinde bilden einen weiteren Unsicherheitsfaktor, primär aufgrund fehlender
Erfahrungswerte.
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Fazit

Durch die umsichtige Planung der vergangen Jahre können die aus dem Finanzausgleich
erfolgenden Mehraufwendungen abgefangen werden. Der Finanzplan zeigt auf, dass ohne die zeitlich
beschränkte Auflösung von Aufwertungsreserven ein deutlicher Aufwandüberschuss resultiert.
Allfällige Steuersenkungen würden somit zu Lasten einer Reduktion des Eigenkapitals erfolgen.

Finanzplan Wasser

Hauptfaktoren

Der Wasserverbrauch für die Planjahre 2018 bis 2022 wurde analog 2015/2016 angenommen, wobei
das Jahr 2016 um die vorgenommene Korrekturbuchung bereinigt wurde. Die Anschlussgebühren
sind mit 110 TCHF / Jahr eher optimistisch budgetiert. Die neuen Rücklagen in den Werterhalt
verlangen mittelfristig eine angepasste Finanzierung. Im Jahr 2018 kann das Defizit der laufenden
Rechnung aufgrund der geplanten Investitionen nicht mehr durch Überträge aus der
Investitionsrechnung gedeckt werden.

Grösste Unsicherheitsfaktoren

Die bauliche Entwicklung ist der grösste Unsicherheitsfaktor.

Fazit

Das Eigenkapital der Wasserversorgung nimmt ohne Gegenmassnahmen stetig ab. Eine
Überprüfung der Gebührentarife muss im Jahr 2018 dringend in Angriff genommen werden.
Finanzpian Abwasser

Hauptfaktoren

Der Wasserverbrauch für die Planjahre 2018 bis 2022 wurde aus dem Budget 2017 übernommen.

Die Anschlussgebühren sind mit 165 TCHF / Jahr eher optimistisch budgetiert. Die Vorfinanzierung
beim Leitungsprojekt kann die Abschreibungslast reduzieren. Im Jahr 2018 kann das Defizit der
laufenden Rechnung aufgrund der geplanten Investitionen nicht mehr durch Überträge aus der
Investitionsrechnung gedeckt werden.

Grösste Unsicherheitsfaktoren

Die bauliche Entwicklung ist der grösste Unsicherheitsfaktor.

Fazit

Das Eigenkapital der Abwasserbeseitigung nimmt ohne Gegenmassnahmen stetig ab. Eine
Überprüfung der Gebührentarife muss im Jahr 2018 dringend in Angriff genommen werden.

Finanzpläne Abfall/Fernwärme

Beide Finanzpläne zeigen eine solide Entwicklung. Zurzeit sind keine Massnahmen angezeigt.

Schuldenbremse

Die Vorgabe über die maximale Nettoverschuldung (Schuldenbremse § 136 Abs. 3 Gemeindegesetz)
ist mit dem vorliegenden Budget eingehalten.

Eintreten wird beschlossen.

Michael Bur, Präsident der Finanzkommission stellt den Integrierten Finanzplan 2018 -2022

anhand einer Power-Point-Präsentation vor.
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Integrierter Finanz- und
Investitionsplan
2018-2022

Kenntnisnahme

Integrierter Finanzplan 2018 - 2022 wiri.inMCHF
GeMmt-Allgemein 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Personalau^nd 1.5 1.5 2.1 2.1 2.1 2.1 22

Sach- und BetriebsaufMnd 2.1 2.8 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Abschreibungen 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6

Einlagen in Fonds 0.9 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0

Transferaufwand 8.2 91 8.9 9.2 9.2 9.2 92

Finanz- und Lastenausgleich 09 1.0 1.6 33 2.4 0.8 0.8

Ausserordentlicher Aufwand 53 - - - - - -

■ 0 " c Q 0 C C

Total Aufwand 20.1 16.0 17.6 19.2 18.2 18.8 16.8

PersonalauNvand ab 2018 inkl. der Gehattakosten für die Kinderbetreuung

Sach- und übrige BetriebsauNNendungen weitgehend konstant
Abschreibungen zunehmend aufgrund Neuinvestitionen

TransferaufMend (primär resultierend aus Zahlungen an den Schulkreis BeLoSe)
weitgehend konstant

Erhöhter Finanz- und Lastenausgteich in den Planjahren verd durch Auflösung einer
Rückstellung auf eine Sockelbeiastung von 0.8 MCHF ausgeglichen

Integrierter Finanzplan 2018 - 2022 w.rt.h
Gesamt-Altgemeln 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Fiskalertrag nat. Personen 8.9 6.4 6.6 8.7 8.7 8.6 8.8

Fiskalertrag jur. Personen 15.5 2.4 26 2.6 2.6 2.6 2.6

Entgelte 1.6 1.6 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

Finanzertrag 0.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

Entnahmen aus Fonds 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2

Transferertrag 1.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Aufl. Aufeertungsreserve 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
- -

Aufl. RST Finanzausgleich 0.1 0.7 2.5 1.6
- -

Aufl. VF Doppel TH 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Aufl. Neubewertungsreserve - - - - -
0.1 0.1

! -e Vi.-.'".,r ^"gc " c ■ C ' ? 0 C 0 ! 0

Total Ertrag 29.3 15.9 17.5 19.1 18.1 16.1 18.1

Fiskalerträge weitgehend konstant

Entgelte ab 2018 inkl. Eltemgelder für das Kindertetreuungsangebot
Finanzerträge primär durch die Vermietung von Schulräumen an den Schulkreis BeLoSa
Aufl. Aufwertungsreserve einmalig durch Urr\steilung auf HRM2
Aufl. RST Finanzausgleich als Gegenposition zur erhöhten Belastung (Netto; 0.8 MCHF)
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Integrierter Finanzpian 2018 - 2022 Warte In MCHF
Gesamt-Altgemein 2016 2017 2016 2019 2020 2021 2022

Total AufMind 20.1 16.0 17.6 19.2 16.2 166 16.6

Total Ertrag 29.3 15.9 17.5 19.1 16.1 161 16.1

Aufwendsüberschuss 0.1 01 0.1 0.1 0.7 0.7

Ertragsüberschuss 92
- - - - - -

Hauptfaktoren

•  Steuerertrag von gesamthafl rund 11.2 MCHF bis 11.4 MCHF
•  Ausserordentlicher Ertrag in den Planjahren 2018 bis 2020 von JeiMils 0.8 MCHF (ohne

Auflösung RST für Finaru- und Lastenausgleich)

Grtteste Unsichertieitsfaktoren

•  Einnahmen der juristischen Personen von konstant 2.6 MCHF
•  Fehlende Erfahrungsvwerte im Bereich Kindertwtreuung

Fazit

•  Umsichtige Planung der vergangenen Jahre kann Mehrbelastungen des
Finanzausgleichs auffangen

•  Steuersenkungen ̂ rden zu Lasten des Eigenkapitais erfolgen

Integrierter Finanzplan 2018 - 2022 mtminMCHF
SF Wbsser 2016 2017 2016 2019 2020 2021 2022

Sech- und Betriet>sauNvand 0.19 0.19 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21

Abschreibungen 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.10

Einlagen in Fonds 0.21 0.07 006 0.06 0.06 0.06 -

Transferauflvand 002 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

Inteme Verrechnungen 0.05 0.05 005 0.05 0.05 0.05 005

Total Aufwand 0.47 0.34 0.36 0.36 0.36 0.36 0.39

Entgelte 015 0.21 0.19 0.10 0.19 0.19 0.19

Entnahmen aus Fonds 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.10

Transforertrag 0.22 0.04
- - - - -

Einnahmenüberachuss aus IR - - - 0.05 0.11 0.11 -

Total Ertrag 0.37 0.25 0.20 0.25 0.31 0.31 0.29

Integrierter Finanzplan 2018 - 2022 w.rt.ii
SFVWsser 2016 2017 2018 2010 2020 2021 2022

Total AuNvand 0.47 034 0.36 0.36 0.36 0.36 0.39

Total Ertrag 0.37 025 0.20 0.25 0.31 0.31 0.29

Aü^vandsüberschuss

Ertragsüberschuss

0.10 0.09 016 0.11 0.05 0.05 0.10

Hauptfaktoren

• Wasserverbrauch wurde gem. Werte 2015 / 2016 übernommen

•  Anschlussgebühren von 0.11 ÜACHF p. A. eher optimistisch budgetiert

•  Defizit wird nicht mehr durch Übertrag der Investitionsrechnung gedeckt

Grdeste Unsichertwttsfaktoren

•  Bauliche Entwicklung

Fazit

•  Das Eigenkapital der l^sserversorgung nimmt stetig ab
•  Die Gebühren müssen mittelfristig erhöht werden
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Integrierter Finanzplan 2018- 2022 VVerta In MCHF
SF Abwasser 2016 2017 2011 2019 2020 2021 2022

Sach- und Betriebsau^nd 0.35 0.37 0.43 0.37 0.37 0.37 0.37

Abschreibungen 0.00 ODO 000 0.01 003 0.04 0.04

Einlagen in Fonds 0.17 017 0.17 0.18 0.19 0.10 0.19

TransferauNvand - - - - - -

Interne Verrechnungen 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Total Aufwand 0.54 0.56 0.62 0.56 0.60 0.62 0.62

Entgelte 0.54 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53

Entnahmen aus Fonds 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.04 0.04

Transferertrag 0.46

Einnahmenüberschuss aus IR - 0.17 - - - - -

Total Ertrag 1.00 0.70 0.53 0.54 0.55 0.57 0J7

Integrierter Finanzplan 2018 - 2022 Wert« In MCHF
8F Abwasser 2016 2017 2018 2010 2020 2021 2022

Total Au^nd 0.54 0.56 0.62 0.58 0.60 0.62 0.62

Total Ertrag 1.00 0.69 0.53 0.54 0.55 0.57 0.57

AuNMindsübenchuts

ErtragsüberschuM 0.46 0.13

0.09 0.04 0.05 0.05 0.05

Hauptfaktoran

• Wassarvertrauch ̂ rde gem. Werte 201512016 übernommen

•  Die Anscblusagebühren sind mit 0.17 MCHF p. A. eher optimistisch budgetierl

•  Die Vorfinanzierung beim Leitungsprojekt kann die Abschreibungslast reduzieren
•  Defizit wird nicht mehr durch Übertrag der Investitionsrechnung gedeckt

Grösste Unsicherheitsfaktoren

•  bauliche Entwicklung

FazH

•  Das Eigenkapital der Abwasserentsorgung nimmt stetig ab
•  Die Gebühren müssen mittelfristig ert)öht werden

<;

Integrierter Finanzplan 2018 - 2022 Werte in MCHF
8F Abteil 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Sach- und Betriebsaufwand 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22

Abschreibungen

Einlagen in Fonds - -

Transferaufwand 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Interne Verrechnungen 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

Total AufwaiMl 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27

En^jelte 0.28 0.26 0.28 0.26 0.27 0.27 0.27

Entnahmen aus Fonds

Transferertrag 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Einnahmenüberschuss aus IR -

Total Ertrag 0.29 0.26 0.29 0.27 0.27 0.28 0.26
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Integrierter Finanzplan 2018 - 2022
SF Abfall 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Total Au^nd

Total Ertrag

0.27

0.26

0.27

0.26

0.27

0.29

0.27

0.27

0.27

0.27

027

020

0.27

0.28

AuNvandtübertchuu

Eftragtübertchuat 0.02

0.01

0.01

0.0

0.0 0.01 0.01

FazH

• Rnanz|Man zeigt eine soHde Entwiddung

•  ZurzB^ keine Maunahmen angezeigt

10

Integrierter Finanzplan 2018- 2022 VVaita in MCHF
8F Ftmwflrme 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Sach- und BetriebsauNvand 0.06 0.13 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

M)achreibungen 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

Bnlagen in Fonds -

Trantferau^nd - - - - - -

Interne Verrechnungen 000 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Total /Ujfwand 0.10 0.17 0.14 0.19 0.15 0.15 0.15

Entgelte 0.13 0.19 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14

Entnahmen aus Fonds -

Transferertrag
-

Einnahmenüberschuu aus IR -

AusurordentJicher Ertrag - 0.02 0.02 0.02 0.02 - -

Total Ertrag 0.13 0.21 0.18 0.18 0.16 0.14 0.14

11

Integrierter Finanzplan 2018 - 2022 Werte in MCHF
SF Femwirme 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Total Au^nd

Total Ertrag

0.10

0.13

0.17

0.21

0.14

0.16

0.15

0.16

0.15

0.16

0.15

0.14

0.15

0.14

AuNvendsüberschuu

Ertragsüberschuss 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01

0.01 0.01

FazH

•  Finanzplan zeigt eine edide Entwicklung

•  Zurzeit keine Mastnahmen angeuigt

12

Karl Tschümperlin weisst darauf hin, dass beispielsweise ein Hochreservoir geplant sei. Zudem
solle darauf geachtet werden, dass die Löschwasserversorgung verbessert werden solle.

Thomas Leimer: Das Hochreservoir ist vorgesehen. Man hat jedoch darauf geachtet, dass zuerst die
Investitionen im Bereich Abwasser realisiert werden sollen.
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Viktor Stüdell: Man hat in der Gemeinde Verbraucher, die das Regenwasser nutzen. Ich mache
beliebt, dass diese Personen auch in die Pflicht genommen werden sollen.

Gemeindepräsidentin: Wir werden das prüfen.

De Gemeindeverwalter stellt im Anschluss das Budget 2018 anhand einer Power-Point-Präsentation
vor.

Basis

SteuerfussrTeuemngszulage/Steueifuss

Steuerfuss für natürliche Personen: 110 % der einfachen Staatssteuer

(wie 2017)

Steuerfuss für juristische Personen: 113 % der einfachen
Staatssteuer (wie 2017)

Teuerungszulage ist für das haupt- und nebenamtliche Personal
117.7320 % (Basis = Mai 1993, unverändert)

Feuerwehrersatzabgabe ist wie folgt festzulegen:
(Minimum CHF 20 / Maximum CHF 400) 18% der einfachen
Staatssteuer

Sslte(n) In Dokumentation: 16

< c
N -

Ergebnisse

1) Erfolgvechnung Gesamtaufwand 1?59r913.00

Gesamtertrag irsasToa.oo

Aufwandüberecftuae 64710.00

2) Invtadtlonfreehnung Ausgaben 5757tXX).00

Eirvtahmen raoi-aso-oo

Nettoinvestitionen W 4*455720.00

3) 8F Was8ei\ersorgung Aufwandüberschuss 167*600.00

Abwasserbeseitigung A ufcvandübersc huss 68*300.00

Abfallbeseitigung Ertragsüberschuss 12*500.00

Fernwärme Ertragsüberschuss 11*700.00

Sslte(n) In Dokumentation: 16
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Feststellung zur „Schuldenbremse"
Sdbstfinanzierungsgrad rund 27.00 % -> keine Selbstfinanzierung

Nach § 136 Abs. 3 Gemeindegesetz hat im
Budget ein Selbstfinanzierungsgrad von
mindestens 80% vorzuliegen, sofern in der
letzten Jahresrechnung die
Nettoverschuldung zum gewichteten
Fiskalertrag 150% oder mehr beträgt (vgl.
HBO 16.6.1).

Die Einwohnergemeinde Selzach hatte in der Jahresrechnung 2016 ein
Pro Kopf-Vermögen. Die ao%-Regel gilt somit nicht. Das Budget ist
genehmigungsfähig.

Seite(n) in Dokumentation: 16

wichtigste Abweichungen

ABg^iwh»« Vfwftimg

Kurz und bündig

TwtUich» EtUtäenjng zurgosmttn Punktion

1 Konto Bud0tt2O18 Budget 2017 Öfter»nz

: 0120 3099.00 7700.00 4-400.00 3*300 00 Irttagnlion dar Kindartatrouung Sa/zach, mahr
X : 0120.3169.02 7^.00 2-00000 5^.00 Anpassung Kompatanz gam §57 GO und Gf^
' 0220.3010.01 14*500 00 5*500.00 91X10.00 Budgat tOr HUfsparsonal bai dar Ogitaliaienjna

Divarsa Hau- und Ersatianscti^ungan Aar>UI!g.

0229 3110.00 21200.00 2*500.00 16700.00 Otansta. Baijvatvtaltut)g. Kindarbatramaig

u " UmstaSung Tatefonanscbluss auf AH-tP dar

V» • 0229.3150.00 5*900.00 2*500.00 3*400 00 Sviascom

\  - Nauas Budget für Parsonalaniassa (TaambUdung
r  0 0229.317001 3*500 00 0.00 3*500.00 und Panstonartananiass)

D
Seite(n) in Dokumentation: 21-24

Konto

1500.3130.00

N -

Konto

2170.3144.00

2170 3160 00

wichtigste Abweichungen

6fr«ntnch« Ordnung und StehnrttdK, VdrtnMtgung
Kurz und bündig

ToOtict» EfUutmung zufffeumton Funktion

Budg«t2016 Budg«t2017 DIfItrtru

Aufmndungon für Sommoropofolntktzo

14^)00 00 (Vomehntjng m« 4240.00)

Kurz und bündig

Toxtileho EiUutonjng zurgoaamton Funktion

Budg«t201B Bud9tt2017

20t)00.00

401)00.00

10000.00

40000.00

DIfItnnz

Anpassung KIndargartan. darnictit vom

10000.00 Nautauprojakt batroffan ist
mti ̂rmutlich im Jattr 201$ gOnttigar. Butigat

0.00 dar Batriabsgamainscttaft ausslahand

Seite(n) in Dokumentation: 24-28
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Konto

3290 3170.01

3290 3612.00

3290.3636.09

4

4210.3636.W

wichtigste Abweichungen

Kuttur, Sport und SroinoHt KIreho
Kurt und bündig

TwUlich» ErtMmjng zurg»sm)ttr Funktion

Budg«t2018 Budgot2017

lOtXWOO

O.OO

30*000 00

0.00

32*411.25

0.00

nilortnt

Die Gemeinde nerd de im n6ct»ten Jetreme

10*000.00 Stofctientegung in Attreu otgenaieten
Die Betriebsgemeineche/l kenn vonuetichtßch

•32*411.25 dea Defizit mit Reserven decken

Beitrag an die Sommeroper 201B. Novon CHF
30*000 00 14000 Aufwendungen der Feuermhr sind

Kurz und bündig

Textliche EilAulenmg zur gesamten Funktion

Budget 2018 Budget 2017

201*000.00 167756.00

OMmnx

13244.00 Die Kosten der SpHex sind fe/lzehlenabhangig

Seite(n) in Dokumentation: 28-32

Kari Tschümperiin weisst darauf hin, dass anstelle der Verrechnung mit dem Sanierungsfonds des
Pfarreizentrums (Konto 3290.3612.00) dieser besser für Sanierungen genutzt werden sollte.

Erwin von Burg: Das wurde so im Abgeordnetenrat beschlossen.

Konto

,5320-3631 00

545,
< .

N

6

Konto

D 6150.3141.03

wichtigste Abweichungen

Kurz und bündig

Teidllche Eittu^neig zurgeaemten Funktion

Budgit2018 Sudg«t2017

527*600.00

408*850 00

Vnrilulir

Kurz und bündig

495*500.00

305*690.00

DIflonnz

Oer Kostenatelgenjngstmnd tel den

32*100.00 EiginzungaleistungenzurAHV setzt eich M
Integration Hort, soale CHF 74'20Q sn

1(^*960.00 tjmzugskosten

TeOflche EiUuten/ng zur gesamt Funktion

Budgtt2018 Budg«t2017

25t)00 00 33000.00

Olfftrtnz

•8*000.00 EnmUenmg VetoatOndsr

Selte(n) in Dokumentation: 32-36

Konto

7790.3130.01

7790.424001

8

Konto

8791 4240 01

wichtigste Abweichungen

UmwdKoehutz und Raumerdnimg

Kurz und bündig

Teidliche EMutenwig zurgeaemten Funktion

6udgtt2018 Budget 2017

29*000.00

32*000.00

29*000.00

32*000.00

Bereich akd zurzeit leorganisieit, zuaelt noch
O.CX) Voijshiaswsrte OOemommen

Bereich aird zurzeit laoigsniaieft, zurzeit noch

0 00 Voi)shiesmrte übernommen

UmwnKsehutK und Knunturdnung

Kurz und bündig

Teidliche EitButemng zurgeaemten Funktion

Budget 2018 BudgetM17

140-000.00 190*000.00

Diflerenz

•60*000.00 Anpeaaung aufgrund Werte 201B

Seite(n) in Dokumentation: 36-42
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wichtigste Abweichungen

Plnatinm

Kurz und bOndg

TtjOlichß Brtäulmjng zur gnMmtan Funktion

V Konto Budget 2018 Budget 2017 CNftorenz

X A

u 9100 4000 00 7900900.00 7900900.00 100900.00

<
91004000.90 60900.00 10900.00 50900.00

t/i ^
9100.40tO.X

0101.4022.01

2-400900.00

100900 00

2200900 00

31-200.00

20090000

68900.00

)  t 9300 4621.60 61900.00 101966.00 •1996500

9300 4894 01 721903.00 0 721903.00

Anpossung aufgrund ßavdkan^azunahm»
gem. EinscNUzung Finamkommiaaion
Intenaiviarta Beidrtschaftung durch

Gomolndavanmltung

voraichtiga Anpassung aufgrund Einschätzung
Fmarak ommisaion

Anpassung aufgrund Entnkckiung 2016
A/vassung dar Faktoran das Karrtonsratas beim
Fasaourcanausgfaich

Aufidsung dar ROckstallungan für den

Seite(n) in Dokumentation: 42-45

Investitionen

6
Verkehr

Kurz und bOndfg

Tätliche Erläutar

6130 5010.01

6130.6310.01

6130.6310.03

6130.6310.03

6150 5010.06

6150.6371.06

6150.5010.07

6150.6371.07

6150.5010.12

6150.6371.12

ung zur gasamtan Funktion

Budget 2016

Ausgabantrancha das nauan gabundanan VarphrchtungskiadHas
SOCroOOOO •Kantonaatrassa Altrau'ObarCHF IWVOO

Einnahmantrancha nauan das gabundanan Varpfllehtungakraditaa
371-950 00 'Kenroneetrasse Altrau' Obar CHF 1751'M4

Ausgabantrancha das nauan gabundanan Varpfflchlungsktaritaa
SOTXJO.OO *Kenronssr/Bsse Doifalraasa' Obar CHF 6001300

Einnahmantrancha das nauan gabundanan VarpflichtungskrarStas
32930.00 "Kantonaatraasa Dorfstrassa'Obar CHF 500^40

Ausgabantrancha das nauan gebundenen Vaipflicftimgskioditaa 'Örabmattaag
120900.00 Nord- Obar CHF 270WO

Einnnahmantrancha das nauan gabundanan Varpfbchtungskrodltas

205-000 00 •Grabmerf«efl NortT Obar CHF 205000

Ausgabantrancha das nauan gabundanan Varpfllchtungskmdkas
25-000.00 'Beff/ec/ierst/Bdee' Obar CHF 300000

finnna/imenf/wiche das nauan gabundanan Varpfiichtungakradltas
0.00 "Battlacharstressa'Obar CHF 190000

Ausgabantrancha das nauan gabundanan Varpftichtungakraditas fUtivrag' Obar
240900 00 CHF 240000

Etnna/imenr««ncbe das nauan gabundanan Vatpflichlungakraditas ftotmiag' Obar
180900.00 CHF 180000

Seite(n) in Dokumentation: 62-63

Thomas Leimer auf Anfrage: Die Bettlacherstrasse soll im nächsten Jahr geplant werden. Man will
die Strasse sicherer machen. Man ist hier noch ganz am Anfang.

Investitionen

7
Umwettsehutz

Taxtllcha Eriiutar

 end Raumerdflung

Kurz und bOndlg

7101.5031.12

71016371.12

7201.5032.12

7201.6371.12

ung zur gasamtan Funktion

AuagabantrarKha das neuen gebundenen VarpfUchlungakraditaa 'Rütmiag' Obar
125900.00 CHF 125900

Einnahmantrancha das nauan gabundanan \/a/ptlichtungskraditas 'Rotiwag' übar
50900 00 CHF 50900

Ausgabantrancha das neuen gebundenen Varpßlchtungakradltaa 'Ausbau
300900.00 Kiaranlaga bis Aara'Obar CHF 1821788

Ausgabantrancha das nauan gabundanan VarpflichlungskratSlas 'RaganObarlauf
160900 00 korKemn/ege'UberCHF r-200900

Ausgebenr/encbe dea neuen gebundenen Varptiichtungskiaditas "ROtimg' Obar
165900.00 CHF 165000

Einnahmantrancha das nauan gabundanan VaipfHchtungskradttas 'ROtimg'übar
8Z500 00 CHF 82000

Ausgabantrancha das neuen gebundenen Varpflichtungakiaatas
70900.00 'Ortsplanungsravsion'Ober CF^ 195000

Seite(n) in Dokumentation: 63-66
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Antrag

1) Erfolgtrachnung

2) Invattitlonvechnung

8F Wassenereorgung

Abwa88ert)e8eitigung

Abbllbeseitigung

Fernwärme

4) Die Teuerur>gszulage ist ftir das haupt- uf>d nebenamtliche Personal auf 117.7320 %
(Basisindex Mai 1993 ■ 100 Punkte) festzulegen (analog 2017).

Natürliche Personen 110% der einfachen Staatssteuer

Juristische Personen 113% der einfachen Staatssteuer

5) Oer Steuerfüss ist wie folgt festzulegen:

GesamtauKvsnd 17^97^13.00

Gesamtedr^ 17?33'203.00

AufwtndflbartchuM M710.00

Au8|}aben 5757X00.00

Einnahmen 1301*280.00

NettelnveiUtiontn W 4'465720.00

Aufwandüberschuss 167*600.00

Aufwandüberschuss 88300.00

Ertragsüberschuss 12*500.00

Ertragsüberschuss 11700.00

6) Die Feoefwehrersat2at>gabe ist vwe folgt fostzu (Minimum Fr. 20.-/ Ma 18% der einfochen Staatssteuer

7) Der Gemeinderat wird ermächtigt, allfailige FinanzierungsfehlbetrSge gemAss
vo(1ieger>demBudge( durch de Aufnahme von Fremdmitteln / Darlehen zu decken.

Selte(n) in Dokumentation: 16

Bei 2 Enthaltungen wird beschlossen:

1) Erfolgsrechnung Gesamtaufwand

Gesamtertrag

Aufwandüberschuss

17'597'913.00

17'533'203.00

64710.00

2) Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahmen

Nettoinvestitionen VV

5757'000.00

1'301'280.00

4'455720.00

3) SF Wasserversorgung
Abwasserbeseitigung

Abfallbeseitigung

Fernwärme

Aufwandüberschuss

Aufwandüberschuss

Ertragsüberschuss

Ertragsüberschuss

lereoo.oo

88'300.00

12'500.00

11700.00

4) Die Teuerungszulage ist für das haupt- und nebenamtliche Personal auf 117.7320 %
(Basisindex Mai 1993 = 100 Punkte) festzulegen (analog 2017).

5) Der Steuerfüss ist wie folgt festzulegen: Natürliche Personen 110% der einfachen Staatssteuer
Juristische Personen 113% der einfachen Staatssteuer

6) Die Feuerwehrersatzabgabe ist wie fblgt festzu (Minimum Fr. 20.-/ Ma 18% der einfachen Staatssteuer

7) Der Gemeinderat wird ermächtigt, allfällige Finanzierungsfehlbeträge gemäss
vorliegendemBudget durch die Aufnahme von Fremdmitteln / Darlehen zu decken.
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0120

19-2017

8.

Exekutive

Mitteilungen und Verschiedenes
Verschiedenes

Alters- und Pflegeheim Baumgarten Die Gemeindepräsidentin informiert, dass
die Demenzstation per Ende Jahr
geschlossen wird. Das Haus steht zum
Verkauf.

Die Gemeindepräsidentin auf Anfrage von
Karl Tschümperlin: Es wurden keine

Steuermittel in die Demenzstation investiert.

Vorstand APH: Man hat bei der Pflegestufe

mit mehr Einnahmen gerechnet. Es sind nur
Gelder des Alter- und Pflegeheim

Baumgarten eingeflossen.

Anpassungen am Strassennetz der

Gemeinde / Parkplatzsituation

Benno Rudolf: Die Einmündung

Dorfstrasse/Moosstrasse ist nicht gut gelöst

worden.

Gemeindepräsidentin: Ich denke, dass

diese bauliche Massnahme zu einer

Verbesserung der Situation beigetragen hat.

Benno Rudolf: Ein Lastwagen hat hier

Probleme beim Kreuzen. Ich glaube, man

hat hier neue Probleme geschaffen, die man
lösen muss.

Thomas Leimer: Bei diesen Massnahmen

soll die Geschwindigkeit reduziert werden.
Ein Lastwagen und ein Personenwagen

sollen nicht gleichzeitig kreuzen können.
Dasselbe gilt auch für die Begegnungszone.

Man will so die Geschwindigkeit reduzieren.

Gemeindepräsidentin: Bei der Coop-

Kreuzung gab es auch eine
Gewöhnungsphase.
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Gerüst Bettlacherstrasse

Mark Häfliger: Ich finde es nicht richtig,
dass die Gemeinde Parkplätze finanziert,
nur um zu vermeiden, dass Autos auf die

Strasse gestellt werden.

Gemeindepräsidentin: Man prüft im

betreffenden Fall die Abtretung des Landes

an die Eigentümer.

Reto Bur: Die Information bei

Verkehrsprojekten sollte besser werden.

Gemeindepräsidentin: Wir werden an der

nächsten Gemeindeversammlung über den

Stand informieren.

Thomas Leimer auf Anfrage von Beat

Dufing: Die Parkplätze sollen abgetreten
werden.

Gemeindepräsidentin: Wir werden

versuchen die Situation innerhalb des

geplanten Projektes bei der
Bettlacherstrasse zu verbessern.

Schluss der Versammlung um 22.30 Uhr.

Selzach, den 22.12.2017
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Einwohnergemeinde Selzach

Silvia Spycher, Gemeindepräsidentin

Mario Caspar, Gemeindeschreiber:

Robert Arn, Stimmenzähler:

Peter Bichsei, Stimmenzähler: y'"
/


